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Zusätzlicher Unterricht nach der 2. Staatsprüfung 

Das Vorgehen für die Beantragung und Umsetzung ist mit den Schulen wie folgt vereinbart: 

1. Grundsätzlich sind nach dem Staatsexamen von allen Referendar*innen 12 
Unterrichtsstunden ohne Mehrbezahlung zu leisten. Die Schulleitung kann mit der LiV 
eine Mehrarbeit vereinbaren. Wenn z.B. nicht nur 12 Unterrichtsstunden, sondern 16 
Unterrichtsstunden unterrichtet werden sollen, werden 4 Stunden zusätzlicher 
Unterricht beantragt und bezahlt. 

2. Die LiV stellt hierzu den Antrag formlos per Mail an die Seminarleitung. 
3. Die Schule stellt in PPB eine PLM mit „Maßnahmegrund“ „WPZU LiV zusätzlicher 

Unterricht“ in Höhe der z.B. 4 UStd. an und stellt die PLM unter den Status 
„geplant/beantragt“:  

 
4. Da die Seminarleitung durch die LiV informiert wurde, kann in PPB zeitnah der Status 

von „geplant/beantragt“ auf „ausgeschrieben/angefordert“ umgesetzt werden. Dies 
erfolgt durch die Seminarleitung. Damit gilt der formlose Antrag der LiV als 
genehmigt. 

5. Das SSA übernimmt dann die weitere Bearbeitung. 
 

Zusätzlicher Unterricht vor der 2. Staatsprüfung 

In Ausnahmefällen können LiV zusätzlichen Unterricht erteilen. Dieser wird nicht als 

Nebentätigkeit in Papierform beantragt, sondern wie oben beschrieben in elektronischer 

Form. Die Beantragung durch die LiV erfolgt formlos per Mail. 

 

Bad Vilbel, den 24. August 2021,           gez. Dr. Achim Schröder 


